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Verhandlungsschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Hagenberg im Mühlkreis 

Sitzungstermin: Dienstag, den 25.06.2019 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:30 Uhr 

Ort der Sitzung: Sitzungssaal des Gemeindeamtes 

Anwesend sind die Gemeinderatsmitglieder 
 

Vorsitzende/r 
 

Kühtreiber-Leitner Kathrin, Mag. MBA ÖVP   

Vizebürgermeister/in 
 

Eder Thomas, Ing. ÖVP   

Mitglied 
 

Zuschrader Rudolf ÖVP   
Bergsmann David ÖVP   
Natschläger Thomas, DI Dr. ÖVP   
Magerl Christoph ÖVP   
Ziegler Markus ÖVP   
Wintersteiger Hans-Peter, Ing. ÖVP   
Greifeneder Thomas, DI ÖVP   
Wahlmüller Erwin ÖVP   
Oyrer-Santner Wolfgang ÖVP   
Zeitlhofer Sandra ÖVP   
Kreindl Siegfried ÖVP   
Dürnberger Gabriella, Bakk.phil. SPÖ   
Reisinger Gerhard SPÖ   
Rummerstorfer August SPÖ   

Ersatzmitglied 
 

Layr Johannes SPÖ Vertretung für Rummerstorfer Mar-
tina 

Reiter Ludwig, DI GRÜNE Vertretung für Barbara Merten 

 
 
GZ: Gem-5 

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
                        Sitzungsnummer: GR/019/2019  
                        12. Funktionsperiode 
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Mitglied 
 

Küng Gabriela, Mag. GRÜNE   
Svitil Alfred, DI (FH) GRÜNE   
Nader Andreas, DI GRÜNE   
Mihaly Carina, MSM GRÜNE   
Umgeher Wolfgang, BEd FPÖ   
Umgeher Birgit, akad. E-Kff.BEd FPÖ   
Umgeher Niklas FPÖ   

weitere Anwesende 
 

Leitner Franz     

Schriftführer/in 
 

Trenker Karin     
 

Es fehlen: 
 

Mitglied 
 

Merten Barbara, MA GRÜNE   
Rummerstorfer Martina SPÖ   
 
 
 
 
Die Bürgermeisterin begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, die Gemeindebediensteten 
und die erschienenen Zuhörer. Sie stellt fest, dass  
 
a) die Sitzung von ihr einberufen wurde, 
b) die Einladung zur Sitzung mit Bekanntgabe der Tagesordnung an alle Gemeinderats-

mitglieder schriftlich und rechtzeitig erfolgte, 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist,  
d) die öffentliche Kundmachung an der Amtstafel erfolgt ist.  

 
 
Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass gemäß § 54 Abs. 4 Oö. GemO 1990 die Verhand-
lungsschrift über die Gemeinderatssitzung am 19.03.2019 für die Mitglieder des Gemeinde-
rates zur Einsichtnahme aufgelegt war und während der heutigen Sitzung für die weitere 
Einsichtnahme aufliegt. Einwendungen gegen diese Verhandlungsschrift können bis Sit-
zungsende eingebracht werden.  
 
 
Auf Wunsch der Vorsitzenden melden sich jene Gemeinderäte, die zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten das Wort ergreifen. Die Bürgermeisterin erstellt sodann die Rednerliste und 
registriert die von den Fraktionsobleuten nominierten Protokollunterfertiger. Es sind dies:  
 
Rudolf Zuschrader (ÖVP) 
Gerhard Reisinger (SPÖ) 
Mag. Gabriela Küng (GRÜNE) 
Wolfgang Umgeher BEd (FPÖ) 
 
 
Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 14.12.2007 unterbricht nun die Vorsit-
zende die Sitzung für die Bürgerfragestunde. Die Vorsprachen der Bürger werden in einer 
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eigenen Verhandlungsschrift protokolliert, die dem Gemeinderatsprotokoll beiliegt und ge-
mäß GR-Beschluss vom 11.12.2008 ebenfalls veröffentlicht wird. Die Vorsitzende fährt um 
19.20 Uhr mit der Gemeinderatssitzung fort. 
 
 
Die Vorsitzende gibt folgende Tagesordnung bekannt: 
 

Tagesordnung: 
 

 1.  Projektvorstellung Musikheim 
 2.  Musikheim; Auftragsvergaben für Statik und Bauphysik 
 3.  Bericht des Prüfungsausschusses vom 21.05.2019 
 4.  Nachbesetzung in Ausschüssen und Organe außerhalb der Gemeinde 
 5.  Wohnungsprojekt Wimberger (Schiesser-Gründe); Änderung des Flächenwidmungspla-

nes; Verfahrenseinleitung (2. Etappe) 
 6.  Erstellung eines Bebauungsplans WP1 "Wohnpark"; Änderungsbeschluss 
 7.  Gärtnerei Hennerbichler; Änderung des Flächenwidmungsplans; Einleitungsbeschluss 
 8.  Kindergarten; Auftragsvergaben 
 9.  Erweiterung Kindergartengebäude; Vereinbarungen mit der Pfarrcaritas Hagenberg 

a) Abschluss eines Pachtvertrages 
b) Abschluss eines Arbeitsübereinkommens 
c) Änderung der Pacht für das bestehende Kindergartengebäude 

 10.  Beleuchtungsprojekt Geh- und Radweg, Kreisverkehr u. Linksabbieger; Auftragsvergaben 
 11.  Erlassung einer Verordnung bzgl. Gemeingebrauch Gehsteig Veichter 
 12.  Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages zur Sicherung eines öffentlichen Durchgangs-

rechtes im Softwarepark 
 13.  Straßenbeleuchtung; Erstellung eines Lichtkonzeptes; Auftragsvergabe 
 14.  Allfälliges 
 

Protokoll: 
 

 1. Projektvorstellung Musikheim 
 
Die Vorsitzende begrüßt den Architekt Herrn Mag. Lengauer Erich und bittet ihn das Projekt 
„Musikheim“ vorzustellen. 
 
Herr Lengauer stellt anhand einer 3-D-Animation das neue Musikheim vor. 
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner 
bedankt sich für die Präsentation und findet, dass es sich hier um einen sehr gelungenen 
Neubau handelt. Wichtig war – so ist die Vorgabe vom Land – den Altbau so zu belassen wie 
er ist und die finanziellen Mittel rein nur in das Musikheim zu investieren.  
 
GV Gabriela Küng 
ist sehr erfreut über die vorgesehene E-Ladestation. Wie bereits vom Architekten erwähnt, ist 
auch der Dämmschutz ein wichtiges Thema da sich darunter diese ehemaligen Garagen 
befinden. Es stellt sich die Frage, wie die Beheizung vorgesehen ist und wie es bei dieser 
Ausführung langfristig und nachhaltig gesehen mit der Energieeffizienz aussieht.  
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Lengauer Erich: 
Grundsätzlich befinden wir uns in der Projektphase wo noch kein Sonderplaner, der sich 
speziell mit der Konzeption der Heizung beschäftigt, dabei ist. Dies wird der nächste Schritt 
sein. Von den Errichtungskosten gesehen, wäre es ressourcenschonend an die bestehende 
Gasheizung im Altbau anzuschließen. Natürlich gibt es nachhaltigere Heizformen. Es sollte 
auf die Vorschläge des Sonderplaners gewartet werden, da es vor allem auch einen sehr 
beschränkten Kostenrahmen gibt der im Auge behalten werden muss. Die Dachflächen sind 
dazu geeignet, dort jederzeit eine Photovoltaikanlage aufzubauen.  
 
 
 
 2. Musikheim; Auftragsvergaben für Statik und Bauphysik 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Im März 2019 hat der Gemeinderat den Planungsauftrag für die Planung des Musikheimes 
vergeben. Nunmehr ist es erforderlich, auch die Statikerleistungen sowie die Leistungen des 
Bauphysikers zu beauftragen. Vom Architekturbüro Schneider & Lengauer, Neumarkt, wur-
den Vergleichsangebote eingeholt und entsprechende Vergabevorschläge erstellt. Die güns-
tigsten Angebote werden gestellt von: 
 
Statik        Fa. Palzer Statik & Konstruktion, Neumarkt  € 6.400,00 exkl. USt. 
Bauphysik Fa. DI Dr. Gernot Scherpke, Linz   € 4.320,00 exkl. USt.  
 
Die Behandlung dieses Punktes erfolgte in der Sitzung des Bauausschusses am 13.6.2019. 
 
GR Alfred Svitil: 
Weil es kein öffentliches Gebäude ist, gibt es keine diesbezüglichen gesetzlichen Vorschrif-
ten, und deshalb soll im neuen Musikheim keine barrierefreie Toilette eingebaut werden. Um 
eine solche Toilette nachträglich realisieren zu können, müssten beide Kabinen der Damen-
toilette geopfert werden. Für die Faktion der Grünen ist dies keine gute Lösung! Wenn 
schon, z.B. aus Kostengründen, der Einbau einer Toilette für beeinträchtigte Menschen ver-
zögert werden muss, so darf ein nachträglicher Einbau nicht auf Kosten der gesamten Da-
mentoilette gehen. Es wurde schon öfter darauf hingewiesen, dass eine körperliche Beein-
trächtigung jeden treffen kann und durchaus vorübergehender Natur sein kann. Es erscheint 
daher nicht sinnvoll, dass es im geplanten Musikheim, das immerhin von etwa 50 Personen 
regelmäßig genutzt werden wird, auch im Endausbau keine getrennten Damen und barriere-
freien Toiletten geben wird. Aus diesem Grund bringt die Fraktion der Grünen folgenden Zu-
satzantrag ein: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass der Architekt beauftragt wird, den Toilettenbereich 
dahingehend umzuplanen, dass die Einrichtung einer barrierefreien Toilette nicht auf Kosten 
aller Damentoiletten erfolgen muss. Ziel wäre somit, dass es wenigstens eine Damen, eine 
Herren und nach einem Ausbau eine barrierefreie Toilette gibt.  
 
Die Vorsitzende 
weist darauf hin, dass eine barrierefreie Toilette von allen Fraktionen gewünscht wird, dies 
jedoch auf diese Weise nicht funktioniert, da dies auf Kosten des Lagerraums geht, der für 
die Musik sehr wichtig ist. Möglich ist, entweder ein Damen oder ein Herren WC barrierefrei 
zu errichten. Lagerräume zu kürzen, die die Musik ganz dringend benötigt, kann nicht zuge-
stimmt werden. Sie schlägt vor, dass sich der Architekt nochmals mit der Musik zusammen 
eine geeignet Lösung überlegt.  
 
GV Küng 
erkundigt sich ob es möglich ist, 2 Pissoirs, eine Kabine für die Damen und eine Kabine ge-
schlechtsneutral barrierefreie zu errichten.  
In größeren Gebäuden sind die länger frequentierten Toiletten die der Damen, auch beein-
trächtigte Menschen brauchen länger. 
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Architekt Lengauer: 
Dies wäre grundsätzlich möglich, allerdings wäre diese vom WC der Herren begehbar.  
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Vom Gemeinderat werden folgende Aufträge vergeben: 
 
Statik        Fa. Palzer Statik & Konstruktion, Neumarkt € 6.400,00 exkl. USt. 
Bauphysik Fa. DI Dr. Gernot Scherpke, Linz   € 4.320,00 exkl. USt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Zusatzantrag der Fraktion der Grünen, der Gemeinderat wolle be-
schließen: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass der Architekt beauftragt wird, den Toiletten-
bereich dahingehend umzuplanen, dass die Einrichtung einer barrierefreien Toilette 
nicht auf Kosten aller Damentoiletten erfolgen muss. Ziel wäre somit, dass es wenigs-
tens eine Damen, eine Herren und nach einem Ausbau eine barrierefreie Toilette gibt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 5 GV Gabriela Küng, GR Alfred Svitil, GR Lud-

wig Reiter, GR Andreas Nader, GR Carina 
Mihaly 

Nein: 16  
Enthaltung: 4 GR Siegfried Kreindl, GR Thomas Greifene-

der, GR Alfred Rummerstorfer, GR Gerhard 
Reisinger  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Zusatzantrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der Architekt wird beauftragt, gemeinsam mit den zukünftigen Nutzern eine sinnvolle 
Variante für den Einbau eines barrierefreien WC’s zu finden. Diese Variante wird in der 
Herbstsitzung des Bauausschusses vorgestellt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Herr Lengauer verlässt um 19.40 Uhr die Sitzung.  
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 3. Bericht des Prüfungsausschusses vom 21.05.2019 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden bringt Prüfungsausschussobmann GR Umgeher Wolfgang 
den Prüfbericht vom 21.05.2019 vollinhaltlich zur Kenntnis.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Bericht des Prüfungsaus-
schusses vom 21.05.2019 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 4. Nachbesetzung in Ausschüssen und Organe außerhalb der Gemeinde 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
In der Zusammensetzung der ÖVP-Fraktion haben sich in letzter Zeit Änderungen, insbe-
sondere durch Mandatsverzichte, ergeben. Herr Martin Biladt hat auf sein GR-Mandat ein-
schließlich Ersatzmitgliedschaft verzichtet und Herr Mag. Josef Aistleitner auf sein Mandat 
als Gemeinderat. Ferner ist Herr Franz Kiesenhofer als Ersatzmitglied bedingt durch einen 
Wohnsitzwechsel ausgeschieden. Dadurch besteht die Notwendigkeit auf Nachbesetzungen 
im Verkehrsausschuss sowie in Organen außerhalb der Gemeinde. Seitens der ÖVP-
Fraktion liegen folgende Wahlvorschläge vor: 
 
Mitglieder: Ersatzmitglieder: 
David Bergsmann (Obmann-Stv.) Gerald Pfeiffer 
Rudolf Zuschrader Erwin Wahlmüller 
Siegfried Kreindl Josef Aistleitner 
Andreas Binder Dunja Trenker-Eder 
 
Organe außerhalb der Gemeinde: 
Mitglied „Bezirksabfallverband Freistadt“: Rudolf Zuschrader 
Stellvertreter in der Generalversammlung des Wegeerhaltungsverbandes: David Bergsmann 
Mitglied „Regionaler Planungsbeirat“: David Bergsmann 
Stellvertreter Hauptversammlung „Verein Reitweg Mühlviertler-Kernland“: Dunja Trenker-
Eder 
 
Für die Nachbesetzungen liegt ein entsprechend, von mind. der Hälfte der Fraktionsmitglie-
der, unterfertigter Wahlvorschlag vor.  
 
GV Gabriela Küng 
bedankt sich beim ausgeschiedenen Mitglied Martin Biladt und auch bei Josef Aistleitner für 
ihr jahrelanges Engagement. 
 
 
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die heute anstehenden Nachwahlen innerhalb der ÖVP-Fraktion sind öffentlich per 
Akklamation durchzuführen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  
Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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Die Bürgermeisterin lässt über den Wahlvorschlag innerhalb der ÖVP-Fraktion abstimmen: 
 
Die Nachwahlen werden innerhalb der wahlberechtigten ÖVP-Fraktion mittels Hand-
zeichen durchgeführt. Wahlvorschlag für den Ausschuss für Verkehr, Straße und Um-
welt: 
 
Mitglieder: Ersatzmitglieder: 
David Bergsmann (Obmann-Stv.) Gerald Pfeiffer 
Rudolf Zuschrader Erwin Wahlmüller 
Siegfried Kreindl Josef Aistleitner 
Andreas Binder Dunja Trenker-Eder 
 
Organe außerhalb der Gemeinde: 

 Mitglied „Bezirksabfallverband Freistadt“:  
Rudolf Zuschrader 

 Stellvertreter in der Generalversammlung des Wegeerhaltungsverbandes: 
David Bergsmann 

 Mitglied „Regionaler Planungsbeirat“:  
David Bergsmann 

 Stellvertreter Hauptversammlung „Verein Reitweg Mühlviertler-Kernland“: 
 Dunja Trenker-Eder 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 13  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 5. Wohnungsprojekt Wimberger (Schiesser-Gründe); Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes; Verfahrenseinleitung (2. Etappe) 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Die Fa. Wimberger beantragt die Umwidmung der zweiten Etappe der Baulandsicherung in 
Veichter und erklärt, die Planungskosten dafür zu übernehmen. 
Die Grundlage für die nun beantragte Widmung bildet die Änderung des örtlichen Entwick-
lungskonzepts 2.13, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.09.2018 beschlossen 
hat. Das ÖEK ist seit dem 09.11.2018 in Rechtskraft. 
Anlässlich des diesbezüglichen Stellungnahmeverfahrens wurde seitens der Landesdienst-
stellen mitgeteilt, dass „aufgrund der baulichen Vorbelastung sowie der beabsichtigten orga-
nischen Baulandentwicklung aus naturschutzfachlicher Sicht gegen die Änderung keine Ein-
wände bestehen, sofern aufgrund der Größe des Änderungsareals eine etappenweise Wid-
mung ausgehend vom bestehenden Bauland erfolgt“. 
Die erste Etappe ist bereits mit Flächenwidmungsplanänderung Nr. 5.33 erfolgt. Hier ist der 
östliche Teil des Gesamtareals einer Dorfgebietswidmung zugeführt worden. Mit dem ggst. 
beantragten Verfahren soll nun die zweite Etappe eine Umwidmung in Dorfgebiet vorge-
nommen werden.  
Ein unterschriebener Vertrag betreffend die Übernahme der Planungskosten liegt mit Datum 
vom 18.06.2019 vor. 
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Hinsichtlich der Tragung der Kosten für die Herstellung der erforderlichen Infrastruktur 
schließt die Gemeinde mit der Fa. Wimberger einen Baulandsicherungsvertrag ab, der immer 
noch in Ausarbeitung ist.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner 
ergänzt, dass der Baulandsicherungsvertrag eigentlich in dieser GR-Sitzung zu beschließen 
gewesen wäre. Hagenberg will möglichst günstige Baulandpreise für die Käufer anbieten und 
vor allem sollen die Regionsbaulandpreise nicht in die Höhe getrieben werden. Es wurde ein 
Preis in Höhe von € 130,00/m² als Richtpreis festgelegt, die Firma Wimberger hat jedoch in 
letzter Minute zurückgezogen. Jungen Menschen soll die Möglichkeit geboten werden, sich 
ein Baugrundstück in Hagenberg leisten zu können. Der Beschluss kann hoffentlich im 
Herbst gefasst werden. Da unsererseits zeitlich nichts verhindert werden soll, ist es wichtig, 
diesen Einleitungsbeschluss bzgl. der Änderung des Flächenwidmungsplans heute zu be-
schließen.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der Flächenwidmungsplan wird mit dem vorliegenden, dem Gemeinderat zur Kenntnis 
gebrachten Änderungsentwurf des Ortsplaners abgeändert. Das raumordnungsrecht-
liche Verfahren ist einzuleiten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 6. Erstellung eines Bebauungsplans WP1 "Wohnpark"; Änderungsbe-

schluss 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Einleitung des raumordnungs-
rechtlichen Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplans für den Wohnpark beschlossen. 
Mit Verständigung vom 23.01.2019 sind die öffentlichen Ämter und Behörden davon infor-
miert und zur Stellungnahme eingeladen worden. 
Es ist zu vermerken, dass seitens der Marktgemeinde Wartberg ob der Aist in ihrer Stellung-
nahme vom 04.03.2019 die Forderung gestellt wurde, „die Ableitung der Oberflächenwässer 
so zu planen und auszuführen, dass es zu keiner Beeinträchtigung im Unterlauf des Visnitz-
baches (Gemeindegebiet Wartberg) kommt“. Ferner wird seitens der Nachbargemeinde eine 
Parteistellung im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren begehrt. 
 
Seitens des Amts der Oö. Landesregierung, Abteilung örtliche Raumordnung wird mitgeteilt, 
dass überörtliche Interessen im besonderen Maß nicht berührt werden und eine Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde nicht erforderlich ist. Allerdings wird auf die Bedenken im 
Flächenwidmungsverfahren hingewiesen, im Speziellen auf die Situierung am Rand der Ge-
meinde sowie die sparsame Grundinanspruchnahme. Es wird weiters angeregt, die Parkflä-
chen zu reduzieren oder in Form von Tiefgaragen umzusetzen um eine verdichtete Bauwei-
se zu ermöglichen oder zumindest eine Flächenversiegelung hintan zu halten. Ferner wird 
auf die fehlende Freiflächengestaltung mit Bäumen und Sträuchern hingewiesen, weshalb in 
Anbetracht des Flächenausmaßes auf Grundlage eines Freiflächenkonzeptes entsprechende 
Regelungen im Bebauungsplan aufzunehmen sind. 
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Von der Landesdienststelle Abteilung Umweltschutz wird eine lärmschutzorientierte Bauaus-
führung für alle straßenseitigen Teilbereiche festzulegen. 
Von der Forstabteilung der Bezirkshauptmannschaft wird zwischen Wohngebäuden und Ge-
hölzstreifen ein Sicherheitsabstand von 25 m gefordert. 
 
Die Stellungnahmen sind dem Ortsplaner zur Kenntnis gebracht (16.04.2019) und von die-
sem unter Rücksprache mit den Betreibern in die Planung eingearbeitet worden. 
 
Der geänderte Planentwurf ist in der Zeit vom 16.04.2019 bis zum 22.05.2019 öffentlich auf-
gelegen. Die von der Änderung betroffenen sind nachweislich verständigt worden. Es ist zu 
vermerken, dass keine Einwendungen vorgebracht worden sind. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Zur Aufnahme eines Wohnparks wird der vom Ortsplaner erstellte Bebauungsplan 
verordnet. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 7. Gärtnerei Hennerbichler; Änderung des Flächenwidmungsplans; Einlei-

tungsbeschluss 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Anlässlich der bau- und gewerbebehördlichen Überprüfung wurde von der Bezirkshaupt-
mannschaft unter anderem festgestellt, dass die bestehende Widmung für den Gärtnereibe-
trieb Hennerbichler an der Hauptstraße nicht der Nutzung entspricht. Nach dem derzeit 
rechtsgültigen Flächenwidmungsplan befindet sich zwar das Betriebsgebäude der Gärtnerei 
im MB (eingeschränktes gemischtes Baugebiet unter Ausschluss betriebsfremder Wohnnut-
zung), jedoch liegt das südlich anschließende Pflanzenlager im Wohngebiet. 
Nach Einschätzung des Ortsplaners handelt es sich hier um einen die Umgebung nicht we-
sentlich störenden Klein- und Mittelbetrieb. 
Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft ist es nicht erforderlich, ein medizini-
sches oder schalltechnisches Gutachten erstellen zu lassen. Eine Widmungsänderung in MB 
erscheint jedenfalls als ausreichend (genauso eine Sonderwidmung „Gärtnereibetrieb“). 
Der Fa. Hennerbichler ist deshalb mit Datum vom 05.06.2019 ein Umwidmungsantrag mit 
Vereinbarung zur Tragung der Planungskosten zugeschickt worden. Die Annahme dieser 
Vereinbarung ist mit Datum vom 17.06.2019 erfolgt ebenso sind die vorläufigen Planungs-
kosten entrichtet worden.  
In der Sitzung des Bauausschusses am 13.06.2019 wurde in Beratung dieser Angelegenheit 
die Möglichkeit zur Bebauung ausgeschlossen. 
Der Ortsplaner ist mit der Planung beauftragt worden, welche analog zur Beratung im Bau-
ausschuss eine „Sondernutzung Grünland – Gärtnerei; Gebäude unzulässig“ ausweist. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 



Gemeinderat 25.06.2019  Seite 10 von 16 

 

Der Flächenwidmungsplan wird gemäß dem Widmungsentwurf des Ortsplaners im 
Bereich Dürckheimstraße betreffend die Gärtnerei Hennerbichler geändert. Das raum-
ordnungsrechtliche Verfahren ist einzuleiten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 8. Kindergarten; Auftragsvergaben 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Der Bau des Kindergartengebäudes ist bereits sehr weit fortgeschritten. Zuletzt wurden die 
Außenfassade sowie die Estriche fertig gestellt. Derzeit laufen noch die Maler- und Spacht-
lerarbeiten und in Kürze werden die Bodenleger ihre Arbeit aufnehmen. Anlässlich der Ge-
meinderatssitzung 25.06.2019 sollen daher alle noch offenen und nicht beauftragten Gewer-
ke vergeben werden. Vom Architektenbüro Schneider & Lengauer liegen nun folgende 
Vergabevorschläge zur Beschlussfassung vor: 
 
Möblierung, Fa. Resch Kindermöbel, Aigen-Schlägl € 57.751,10 inkl. USt.  
Sockelverputz, Fa. Luger GmbH., Alberndorf €   1.860,00 inkl. USt.  
Beleuchtungskörper, Fa. Elektro Pachner, Freistadt €   8.788,55 inkl. USt.  
Kommunikationsanlage, Fa. Computer Deluxe, Schönau € 11.997,60 inkl. USt.  
Zaun, Fa. Brix Alu Vertriebs GmbH, Linz € 10.723,60 inkl. USt.  
Schließanlage, Fa. Schachermayer GmbH, Linz €   3.558,76 inkl. USt. 
Außenspielgeräte, Fa. Stausberg Stadtmöbel GmbH, Kematen € 26.493,06 inkl. USt.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Vom Gemeinderat werden folgende Aufträge vergeben: 
 
Möblierung, Fa. Resch Kindermöbel, Aigen-Schlägl € 57.751,10 inkl. USt.  
Sockelverputz, Fa. Luger GmbH., Alberndorf €   1.860,00 inkl. USt.  
Beleuchtungskörper, Fa. Elektro Pachner, Freistadt €   8.788,55 inkl. USt.  
Kommunikationsanlage, Fa. Computer Deluxe, Schönau € 11.997,60 inkl. USt.  
Zaun, Fa. Brix Alu Vertriebs GmbH, Linz € 10.723,60 inkl. USt.  
Schließanlage, Fa. Schachermayer GmbH, Linz €   3.558,76 inkl. USt. 
Außenspielgeräte, Fa. Stausberg Stadtmöbel GmbH, Kematen € 26.493,06 inkl. USt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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 9. Erweiterung Kindergartengebäude; Vereinbarungen mit der Pfarrcaritas 
Hagenberg 
a) Abschluss eines Pachtvertrages 
b) Abschluss eines Arbeitsübereinkommens 
c) Änderung der Pacht für das bestehende Kindergartengebäude 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Gemeinde Hagenberg hat am 16.2.1995 mit der Pfarrcaritas eine Vereinbarung abge-
schlossen, worin die Pachtung des damals neu errichteten Kindergartengebäudes sowie die 
Führung eines Kindergartens samt Abgangsdeckung durch die Gemeinde vereinbart wurden 
(=Pachtvertrag und Arbeitsübereinkommen in einem). Die derzeit aktuelle Pacht beträgt mtl. 
€ 1.816,82 netto für den Altbestand. Derzeit errichtet die Gemeinde einen Zubau zum beste-
henden Kindergartengebäude, worin 3 Krabbelstuben-Gruppen samt den erforderlichen Ne-
benräumlichkeiten untergebracht werden. Seitens der Steuerberatungs-kanzlei LeitnerLeit-
ner wird der Gemeinde empfohlen, die bestehende Vereinbarung aus dem Jahr 1995 beizu-
behalten und für den Krabbelstubenzubau einen gesonderten Pachtvertrag sowie ein geson-
dertes Arbeitsübereinkommen abzuschließen. Die diesbezüglichen Entwürfe für einen 
Pachtvertrag und ein Arbeitsübereinkommen wurden der Diözesanfinanzkammer (DFK) zur 
Kenntnis gebracht und der Pachtvertrag bedarf auch der Genehmigung durch die DFK. Die 
Änderungswünsche wurden im vorliegenden Pachtvertrag bereits berücksichtigt. Die Inbe-
triebnahme des im Bau befindlichen Krabbelstubenzubaus ist mit 1.9.2019 vorge-sehen. Um 
den Vorsteuerabzug beim Bau lukrieren zu können, ist es erforderlich, dass bereits vor Be-
ginn des Pachtverhältnisses für die Finanzbehörde klargestellt ist, dass das neue Objekt 
steuerpflichtig verpachtet werden wird.  
 
a) Im Pachtvertrag werden auszugsweise folgende Punkte geregelt: 

- Verpflichtung der Pächterin zum Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung sowie Be-
ginn des Pachtverhältnisses per 1.9.2019 

- Kündigungsfrist und –gründe sowie automatische Beendigung des Pachtverhältnisses 
- Höhe des mtl. Pachtzinses mit € 1.140,-- zzgl. Betriebskosten und 20 % USt.  
- Verpflichtung zur pfleglichen Behandlung des Pachtgegenstandes und Haftung für un-

sachgemäße Behandlung 
- Regelungen hinsichtlich Veränderungen durch die Pächterin 
- Meldeverpflichtung für Schäden und Betretungsrecht durch die Verpächterin 
- Verpflichtung der Verpächterin hinsichtlich der Instandhaltung der Spielgeräte und Spiel-

platzböden gemäß der OÖ Bautechnikverordnung und der Spielplatzplanungsrichtlinie 
- Feststellung, dass die Vereinbarung vom 16.2.1995 durch den gegenständlichen Pacht-

vertrag nicht berührt wird 
- Genehmigungspflicht des Pachtvertrages durch den Gemeinderat und die DFK 

 
b) Im Arbeitsübereinkommen werden auszugsweise folgende Punkte geregelt: 

- Vertragspartner, Vertragsobjekt 
- Verpflichtung der Pächterin zur Führung einer Kinderbetreuungseinrichtung auf Basis 

des OÖ Kinderbetreuungsgesetzes 
- Verpflichtung der Pfarrcaritas zur sparsamen Führung der Kinderbetreuungseinrichtung 

sowie zur Ausschöpfung und Einrechnung aller möglichen Subventionen 
- Abgangsdeckung durch die Gemeinde und Prüfung der Jahresrechnung  
- Übernahme der Pflegebetreuung der Liegenschaft (Rasen mähen, Hecken schneiden, 

Schneeräumung, etc.) 
- Verpflichtung der Pfarrcaritas zur Einhebung von Elternbeiträgen und Verpflegungskos-

ten 
- Verpflichtung der Pfarrcaritas zur Ergänzung des notwendigen Spiel- und Beschäfti-

gungsmaterials  
- einvernehmliche Festlegung der Betriebszeiten 
- unbestimmte Laufzeit des Übereinkommens sowie Kündigungsmöglichkeiten und –

fristen 
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- Feststellung, dass jede Änderung der schriftlichen Form bedarf und die Vereinbarung 
vom 16.2. durch das gegenständliche Arbeitsübereinkommen nicht berührt wird 

 
c) Den Empfehlungen der Steuerberatungskanzlei zufolge, soll das bestehende Überein-

kommen vom 16.2.1995 grundsätzlich nicht angegriffen werden. Andererseits besteht auf 
eine entsprechende Anfrage des Amtsleiters die Möglichkeit, die monatliche Pacht von 
derzeit € 1.816,82 netto (d. s. € 21.801,84 netto/Jahr) auf € 260,-- exkl. USt. (d. s. € 
3.120,-- exkl. USt./Jahr) zu senken. Durch die Senkung der Pacht reduziert sich die an 
das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer von € 4.360,-- auf € 624,--. Die daraus resul-
tierende Verminderung von € 3.730,-- stellt letztlich eine Steuerersparnis für die Gemein-
de dar. Die Senkung der jährlichen Pacht auf € 3.120,-- ist insofern möglich, da der Vor-
steuerberechtigungszeitraum von mindestens 20 Jahren bereits erreicht ist und für die 
Führung eines Betriebes gewerblicher Art eine Mindestpacht von € 2.900,-- exkl. USt. 
vorsieht. Seitens der Steuerberatungskanzlei wird empfohlen, die Pacht auf zumindest 
knapp über dieser Mindestgrenze anzusetzen. Um die bestehende Vereinbarung textlich 
nicht zu verändern, sollte zu dieser schriftlich eine ergänzende Vereinbarung getroffen 
werden, worin die Senkung der Pacht einvernehmlich vereinbart wird. Die Verrechnung 
der Betriebskosten bleibt wie bisher aufrecht.  

 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Mit der Pfarrcaritas Hagenberg werden folgende Vereinbarungen abgeschlossen: 
 

a) Pachtvertrag 
b) Arbeitsübereinkommen 
c) Änderung der Pacht für das bestehende Kindergartengebäude 

 
Die dem Gemeinderat vollinhaltlich bekannten Vertragsurkunden werden genehmigt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 10. Beleuchtungsprojekt Geh- und Radweg, Kreisverkehr u. Linksabbieger; 

Auftragsvergaben 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Von der Fa. Strabag AG wurde der Gehweg in Oberaich bereits fertiggestellt und die Auf-
schüttungen für den Linksabbiegestreifen für die Zufahrt zur Sporthalle bereits vorgenom-
men. Derzeit steht der Geh- und Radweg zwischen ASKÖ-Halle und geplanten Kreisverkehr 
vor der Fertigstellung. Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr werden mit Ferienbeginn in An-
griff genommen und es soll der Kreisverkehr bis Ende August (vor Ferienende) baulich ab-
geschlossen werden. Der Geh- und Radweg, die Fußgängerquerung im Bereich des Links-
abbiegestreifens sowie der Kreisverkehr sind mit einer entsprechenden und normgerechten 
Beleuchtung auszustatten. Für die elektrotechnische Detailplanung bedarf es einer entspre-
chenden fachlichen Begleitung durch einen Lichttechniker. Diesbezüglich wurde bei der Fa. 
AKUN Lichttechnik GmbH, Wallern, angefragt, welche auch ihre Leistungen für die Adaptie-
rung der Straßenbeleuchtung (Lichtkonzept) angeboten hat. Die Fa. AKUN bietet die Detail-
planung, die Ausschreibung gemäß Vergabegesetz, die Abwicklung des Vergabeverfahrens, 
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die Prüfung und Auswertung der einzelnen Angebote sowie die Baueinleitung mit dem Auf-
tragsnehmer zu einem Honorar von € 4.392,00 inkl. USt. an. In einer Nachverhandlung durch 
den Amtsleiter konnte ein Pauschalpreis in Höhe von € 4.000,00 inkl. USt. erreicht werden. 
In Abstimmung mit dem Verkehrsausschuss wird die genannte Firma mit ihren Leistungen 
umgehend beginnen, damit anlässlich der bevorstehenden Gemeinderatssitzung auch die 
Auftragsvergabe der Elektrikerleistungen bereits erfolgen kann. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass bei Inbetriebnahme des Kreisverkehrs auch die Beleuchtung des Fußgängerüber-
ganges gewährleistet ist.  
Die Herstellung der Elektroinstallation samt der Lieferung der Beleuchtungskörper wurde 
durch die Fa. AKUN Lichttechnik GmbH bereits ausgeschrieben und es hat heute, am 
24.6.2019, die Angebotsöffnung stattgefunden. Für die ausgeschriebenen Leistungen liegen 
3 Angebote vor. Vorbehaltlich einer Angebotsprüfung stellt sich vorläufig die Fa. Elin, Linz, 
mit einem Betrag von € 62.625,60 inkl. USt. als Bestbieter dar. Die Angebote werden durch 
die Fa. AKUN Lichttechnik GmbH noch geprüft.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die Fa. AKUN Lichttechnik GmbH, Wallern, wird auf Basis ihres Angebotes vom 
5.6.2019 mit der Detailplanung, der Ausschreibung gemäß Vergabegesetz, der Abwick-
lung des Vergabeverfahrens, der Prüfung und Auswertung der einzelnen Angebote 
sowie der Baueinleitung mit dem Auftragsnehmer zu einem Pauschalhonorar von € 
4.000,-- inkl. USt. beauftragt.  
Der Auftrag zur Herstellung der Beleuchtung des Geh- und Radweges sowie der Be-
leuchtung für den Kreisverkehr wird an den Bestbieter vergeben. Vorbehaltlich der 
Bestätigung durch die Bauleitung wird die Fa. Elin, Linz, mit der Ausführung des Pro-
jektes zum angebotenen Honorar von € 62.625,60 inkl. USt. beauftragt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 11. Erlassung einer Verordnung bzgl. Gemeingebrauch Gehsteig Veichter 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Um die Errichtung des Gehsteiges entlang des Güterweges in Veichter zu ermöglichen wur-
de Grund der Ehegatten Unterauer Hubert und Petra sowie von Herrn Mirsch Bernhard von 
insgesamt 19 m² benötigt. Diese Fläche wurde vom Amt des Landes OÖ., Abteilung GeoL, 
Vermessung und Fernerkundung, Bahnhofplatz 1, Linz, vermessen und ist nun als öffentli-
che Fläche zu verordnen. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Gemäß dem Teilungsplan des Amtes der Oö. Landesregierung, Abteilung GeoL, 
Vermessung und Fernerkundung, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz werden das zum Grund-
stück 1825/1 gehörende Teilstück 1 mit 3 m² und das zum Grundstück 1829/1 gehö-
rende Teilstück 2 mit 16 m² ins öffentliche Gut der Marktgemeinde Hagenberg i.M. 
übernommen. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 12. Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages zur Sicherung eines öffentli-

chen Durchgangsrechtes im Softwarepark 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Im Spätsommer des Vorjahres wurde im Softwarepark mit dem Neubau des Projektes „Busi-
ness Campus 1“ begonnen. Für den Erweiterungsbau BC2 liegt nun ebenfalls bereits eine 
Baubewilligung vor und es soll im Sommer d. J. auch dieser Gebäudeteil in Angriff genom-
men werden. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sieht zwischen beiden Gebäuden 
ein öffentliches Durchgangsrecht bis zum Gemeindegrundstück 28/33 und in der Folge bis 
zur nördlichen Erschließungsstraße im Softwarepark vor. Auch im Baubewilligungsbescheid 
wurde die Auflage eines öffentlichen Durchgangsrechtes aufgenommen. Allerdings kann mit 
der erwähnten Bescheidauflage rechtlich kein Durchgangsrecht erwirkt werden. Um ein ver-
bindliches Durchgangsrecht herzustellen und dieses auch grundbücherlich sicherstellen zu 
können, bedarf es daher eines privatrechtlichen Dienstbarkeitsvertrages. Im Auftrag der Fa. 
Fahrner GmbH, Bad Mühllacken 39, 4101 Feldkirchen, hat der öffentliche Notar Mag. Rainer 
Waldhör, Ottensheim, einen Dienstbarkeitsvertrag erstellt. Der im Entwurf vorliegende 
Dienstbarkeitsvertrag mit der BC1 GmbH, Bad Mühllacken 39, Feldkirchen, (als Vertrags-
partner) sieht vor, dass der Gemeinde Hagenberg unentgeltlich und auf immerwährende Zei-
ten der Allgemeinheit ein Durchgangsrecht über das Grundstück 28/32 eingeräumt wird. Die 
Verantwortung für den Winterdienst und die Schneeräumung der dienstbaren Wegflächen 
übernimmt die BC1 GmbH. Bei einer allfälligen Änderung oder Verbau des dienenden 
Grundstückes ist der jeweilige Eigentümer zu einer Verlegung des Weges berechtigt. Im Ge-
genzug dazu räumt die Marktgemeinde Hagenberg der BC1 GmbH das Recht ein, über das 
der Gemeinde gehörende Grundstück 28/33 Ver- und Entsorgungsleitungen entlang der öst-
lichen Grundstücksgrenze unterirdisch zu verlegen. Damit wird insbesondere für den Bauteil 
BC2 ein Kanalanschluss mit Gefälle zum öffentlichen Kanal ermöglicht.  
 
GR Alfred Svitil 
ist über die Vereinbarung erfreut, jedoch fehlt der Hinweis einer bestimmten Breite dieses 
Gehweges, zumal in den alten Unterlagen eine Breite von 3 m angegeben ist.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Die Breite dieses Durchgangs ist mit 3 m im Plan eingezeichnet, wir werden dies jedoch 
noch einmal begutachten.  
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der im Entwurf vorliegende und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebrachte Dienstbar-
keitsvertrag mit der Business Campus 1 GmbH, Bad Mühllacken 39, 4101 Feldkirchen, 
wird genehmigt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  
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Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 13. Straßenbeleuchtung; Erstellung eines Lichtkonzeptes; Auftragsvergabe 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 15.4.2019 die Erstellung eines Lichtkonzeptes 
beraten. Im Zuge dieser Sitzung hat Herr Fritz Kampl seine Firma, die FA. AKUN Lichttech-
nik GmbH, Ahornstraße 4, 4702 Wallern, und die Leistungen bei der Erstellung eines Be-
leuchtungskonzeptes vorgestellt. Die Fa. AKUN bietet ihre Leistungen mit Schreiben vom 
24.4.2019, Angebotsnr. 19-172, zu einem Honorar von € 13.140,00 inkl. USt. an. Das Leis-
tungsspektrum beinhaltet eine technische Beratung, wie für die Bestandsanlage eine ener-
gieeffiziente, ökologische und zweckmäßige Straßenbeleuchtung für die Zukunft sicherge-
stellt werden kann. Die Entwurfsplanung beinhaltet die Feststellung des Ist-Bestandes und 
Begutachtung des Zustandes der elektrotechnischen Anlage sowie die Präsentation der Er-
gebnisse daraus. Auf Basis der Entwurfsplanung werden die Ausschreibungsunterlagen er-
stellt, wobei die Bestbieterausschreibung so gestaltet wird, dass alle Bundes- und Landes-
förderungen in das Projekt einfließen können. Nach Auftragsvergabe wird mit dem Bestbieter 
ein Bauzeitplan erstellt und die Projektumsetzung begleitet. 
 
Nach den Recherchen des Gemeindeamtes besitzt die Fa. AKUN ausgezeichnete Referen-
zen. 
 
GR Alfred Svitil: 
Wir erleben derzeit mehr oder weniger die technischen Probleme unserer Beleuchtungsan-
lage. In den letzten Jahren fällt sie immer wieder aus, d.h. dass der technische Gesamtzu-
stand verbesserungswürdig ist. Dies ist ein wesentlicher Schritt dazu und andererseits hat 
sich auch die Lichttechnik verbessert. Die Optik unserer Straßenbeleuchtung entspricht nicht 
mehr dem Bild das die Gemeinde Hagenberg sonst von sich gibt und es ist toll, dass wir die-
ses Lichtkonzept beschließen. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die Fa. AKUN Lichttechnik GmbH, 4702 Wallern, erhält auf Basis ihres Angebotes vom 
24.4.2019, Angebotsnr. 19-172, den Auftrag für die Projekterstellung und –begleitung 
„Beleuchtungskonzept“ zum angebotenen Honorar von € 13.140,00 inkl. USt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 14. Allfälliges 
 
GV Gabriela Küng: 
Das Erfolgsprojekt „Mittagstisch“ das mit der Gesunden Gemeinde realisiert wird, ist nun das 
2. Jahr in Umsetzung. Danke an alle für die Unterstützung. Die Termine sind entschieden, ab 
September wird es wieder bis Dezember stattfinden. In der nächsten Gemeindezeitung wer-
den die Termine bekannt gegeben.  
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Anfang April fand ein Vortrag zum Thema „Demenz“ mit der Expertin Hildegard Nachum 
statt. Dieser Vortrag weckte großes Interesse mit vielen Teilnehmern. An diesem Abend gab 
es auch einen Austausch direkt mit der Caritas und es gibt jetzt in Hagenberg eine neue Be-
ratungsstelle für Pflegende Angehörige der Caritas in den Räumlichkeiten der Pfarre. Eine 
Beraterin/Unterstützerin ist selber vor Ort. Diese Beratungsstelle bietet ab Herbst auch eine 
Veranstaltung für alle pflegenden Angehörigen mit Frau Nachum an. Diese Seminarreihe 
heißt P.A.U.L.A, pflegende Angehörige unterstützen, lernen und austauschen.  
 
 
GR Alfred Svitil 
weist darauf hin, dass kommenden Sonntag, am 30.06.2019, der Tag der offenen Tür der 
Bibliothek stattfindet.  
 
 
GR Andreas Nader: 
Als Radfahrbeauftragter der Gemeinde ist es sehr erfreulich, dass die Maßnahmen aus dem 
EFRE-Projekt so rasch umgesetzt wurden. Der Dank dafür gebührt allen beteiligten und vor 
allem dem Amt für die rasche Erledigung. Errichtet wurde ein Geh- und Radweg vom Teich 
bis zum ABZ und ein Gehweg vom Dannerwirt Richtung Oberaich/Zimberg. Auch in Wart-
berg wurde ein Radweg errichtet von Friensdorf bis zum Betriebsbaugebiet.  
Am 14.09.2019 findet in Pregarten bei der Bruckmühle das Mobilitätsfest statt, wo unter an-
derem die neuen Radwege vorgestellt werden.  
 
 
GR Carina Mihaly 
erkundigt sich wie es bzgl. Glyphosat aussieht. Das Thema wurde schon einmal im Gemein-
derat und auch in der Verkehrsausschusssitzung angesprochen und ist von großem Interes-
se. Von den Bürgern werden dazu viele Fragen gestellt. Wie kann die Gemeinde unterstützt 
werden, dass sie als glyphosatfreie Gemeinde eingetragen wird. Es gibt die Möglichkeit sich 
bei Greenpeace eintragen zu lassen oder man kann eine Petition unterschreiben. Dies ha-
ben bereits viele Gemeinden gemacht.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Die Gemeinde Hagenberg ist glyphosatfrei und wie die Eintragung in die Liste von Green-
peace erfolgt wird seitens des Amtes recherchiert.  
 
 
GR Alfred Rummerstorfer: 
Die Gemeinde Hagenberg nahm heuer wieder am Tag der Abfallwirtschaft teil. Diesmal ging 
es darum, die Leute zu sensibilisieren, Kunststoffverpackungen besser zu trennen und mög-
lichst nicht im gelben Sack zu entsorgen. Laut Auskunft des BAV wurden im Vorjahr € 
9.000,00 für div. PET-Verpackungen eingenommen. Festgestellt wurde, dass in unseren 
gelben Säcken noch viel „Geld versteckt“ ist. Danke an GR Nader und GV Küng für die Un-
terstützung am Tag der offenen Tür.  
 
 
GR Wolfgang Oyrer-Santner 
lädt zum Sommerfest im Tageszentrum Bezirk Freistadt Süd am Freitag, 30.08.2019, um 
15.00 Uhr ein.  
 
 
GR Thomas Natschläger 
weist auf das Sommerfest am 14.08.2019 hin. Gemeinsam mit dem Schlossverein findet 
eine Vernissage statt und im Anschluss daran gibt es ein gemütliches Zusammensein mit 
Musik.  






	Sitzungsdokumente
	unterfertigtes Protokoll


